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Stand: Juni 2019 24.../49 

Teilmaßnahme 7.3: 

Breitbandinfrastruktur 
Auswahlkriterien Punkte  

 
Ergebnis je 
Kriterium 

1) Zusammenschluss von Orten bzw. Ortsteilen:   max.  
4 Punkte 

a)     1-4 Orte   1  

       b)      5-9 Orte 2  

       c)      10-19 Orte 3  

       d)      ab 20 Orte 4  

   

2) Planungsarbeiten wurden im Gebiet bereits gefördert:  max.    
1 Punkt 

 a)    ja    1  

       b)   nein 0  

   

3) Versorgungsgrad der Orte/Ortsteile zum Bewilligungszeitpunkt 
mit einer Aufgreifschwelle von:  

 max.  
3 Punkte 

   

a) unter 6 Mbit/s 3  

b) unter 16 Mbit/s   2  

c) unter 30 Mbit/s 1  

   

 4)   Projektierte Versorgungstechniken:  max.  
4 Punkte 

       a) FTT/H oder FTT/B 4  

       b) sonstige Versorgungstechniken 1  

   

 5)   Projektierter Versorgungsgrad der Orte/Ortsteile (mindestens  
       95 %  der Haushalte) nach Abschluss der Maßnahme von: 

 max. 
5 Punkte 

       a) über 30 Mbit/s 1  

       b) über 50 Mbit/s 3  

       c) über 100 Mbit/s 4  

       d) über 1 Gbit/s 5  

   

Mindestschwellenwert: 
6 Punkte 
Jeder Antrag kann gefördert werden, der den Mindestschwellenwert und die Zuwendungsvo-
raussetzungen erfüllt. Anträge mit einer höheren Punktzahl werden vorrangig bewilligt.   

Stichtag: 
4 Stichtage pro Jahr: zum 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. eines Jahres 

Budget: 
Zum 1. Call eines jeden Jahres 70 % des Jahresbudgets, zum 2.-4. Call jeweils 10 % des 
Jahresbudgets. 
Nicht verbrauchte Budgetmittel werden dem Budget des nächsten Calls zugeschlagen. 

Erläuterungen: 
Im Rahmen der verfügbaren Mittel können die Anträge entsprechend dem Ranking bewilligt 
werden.  
Bei Punktgleichheit entscheidet nachrangig die Anzahl der höherbewerteten Auswahlkriterien. 
Sollte wiederum Gleichheit bestehen, entscheidet das Eingangsdatum des bewilligungsrei-
fen Antrags. 


